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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches        § 9 Abs. 7 BauGB 

Sonstige Planzeichen

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksbezeichnung

Bäume, entfallendX

195 Vorhandene Gebäude

zulässige Grundfläche als Höchstmaß   § 16 BauNVO

Baugrenzen   § 23 BauNVO

ZEICHENERKLÄRUNG / FESTSETZUNGEN

ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Mischgebiet    § 4 BauNVO

Bauweise und Baugrenzen  § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB  

Maß der baulichen Nutzung   § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB   

Art der baulichen Nutzung   § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Öffentliche Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen       § 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB 

Bäume, zum Erhalt        § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß   § 16 BauNVO

Gebäudehöhe als Höchstmaß   § 16 BauNVO

Alle Maße sind in Meter angegeben

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Anbauverbotszone an Bundesautobahnen gem. § 9 FStrGAnbauverbotszone

Höhenbezugspunkt in Metern über Normalhöhennull (NHN)+ 57,5 m

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen.

  § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

7.0 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen       (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB)

Legende

= Wasserschieber

= Hydrant

= Laterne

= Trumme

= Schachtdeckel

= Höhenpunkt

= Baum ø Stamm / ø Krone

PRÄAMBEL

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 der Landes- 
bauordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
__.__.____  folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 38 für das Gebiet: 
östlich der Sieker Landstraße, südlich der Straße Grenzeck für die Flurstücke 3514 und 
3516, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist.

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M 1 : 500

Bearbeitet: Stellmacher Projekt Nr. : 1659

Übersichtsplan  1 : 5.000

Vorentwurf
(Bau- und Umweltausschuss)
11.07.2023

040 – 44 14 19
Graumannsweg 69

22087 Hamburg
www.archi-stadt.de

Stand: 07.07.2023

Für das Gebiet:
östlich der Sieker Landstraße, südlich der Straße Grenzeck für die

Flurstücke 3514 und 3516

SATZUNG DER GEMEINDE GROßHANSDORF
ÜBER DEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 38

SATZUNG DER GEMEINDE GROßHANSDORF ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 38
für das Gebiet: östlich der Sieker Landstraße, südlich der Straße Grenzeck für die Flurstücke 3514 und 3516

0 10 20 Meter

8. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und 
- bezeichnungen sowie bauliche Anlagen, mit Stand vom __.__.____, in den Planunterlagen 
enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Ahrensburg, den ___.___._____        Stempel

..........................................
(öff. bestellter Vermessungsingenieur)

9. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

Großhansdorf, den .___.___._____  Siegel
..........................................
      

(Bürgermeister)

7.1

7.2

7.3

Der in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zur Erhaltung festgesetzte 
Baum ist auf Dauer zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

In der Anbauverbotszone ist ein 5 m breiter Gehölzstreifen dauerhaft zu erhalten.

Zu den öffentlichen Verkehrsflächen ist das Grundstück mit einer Hecke aus 
heimischen Laubgehölzen einzufrieden. Öffnungen für Zufahrten und Zugänge sind 
zulässig.

ggf. zum Entwurf zu ergänzen

10. Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 38 durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei 
der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der 
Dienststunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt 
Auskunft erteilt und die Internetseite, auf der der Plan zentral und auf Dauer verfügbar ist, ist 
durch Abdruck im Stormarner Tageblatt  am ___.___._____ sowie durch nachrichtliche 
Bereitstellung im Internet am ___.___._____ bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden 
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche 
geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. 
Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. 
Die Satzung ist mithin am .___.___._____ in Kraft getreten. 

Großhansdorf, den ___.___._____  Siegel
            ........................................

      
(Bürgermeister)

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom __.__.____.

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im 
Stormarner Tagesblatt am __.__.____ und durch nachrichtliche Bereitstellung im Internet am 
__.__.____ erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am  
__.__.____ durchgeführt.

3. Die Gemeindevertretung hat am __.__.____ den Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Auslegung vom __.__.____ bis 
__.__.____.

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ während der 
Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung 
wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen 
Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, durch Abdruck in 
dem Stormarner Tageblatt am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der 
Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB 
auszulegenden Unterlagen wurden am __.__.____ unter www.grosshansdorf.de und 
danord.gdi-sh.de ins Internet eingestellt.

Großhansdorf, den .......................  Siegel
........................................

(Bürgermeister)

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein 
können, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am __.__.____ zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.

6. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am __.__.____ geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

7. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B) am __.__.____ als Satzung beschlossen und die Begründung durch 
Beschluss gebilligt.

Großhansdorf, den ___.___._____  Siegel
..........................................

(Bürgermeister)

8.0 Örtliche Bauvorschriften    (§ 84 LBO  i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)

8.1 Dächer
Die Dachflächen der obersten Geschosse sind ausschließlich als flache Gründächer 
zulässig. Die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien ist 
zulässig.

  

TEXT TEIL B

1.0 

1.1

1.2

Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes sind die gem. § 6 Abs. 2 zulässigen 
Nutzungen 

• Tankstellen
• Vergnügungstätten

unzulässig.

Die ausnahmsweise gem. § 6 Abs. 2 Nr. 3 zulässigen Vergnügungsstätten sind im 
Mischgebiet unzulässig.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 BauGB i. V. mit §§ 1 und 4 BauNVO)

2.0 

2.1

2.2

Als unterer Bezugspunkt gilt der in der Planzeichung festgesetzte Höhenbezugspunkt.
Der obere Bezugspunkt ist die Oberkante Dachhaut der baulichen Anlage.

Innerhab des Mischgebietes ist für Haupt- und Nebenanlagen sowie zu Gunsten der 
Erschließung eine Versiegelung bis zu einer GRZ von 0,65 zulässig.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 2 BauGB )

3.0 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1

3.2

Tiefgaragen sowie deren Zu- und Ausfahrten sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig, nicht jedoch innerhalb der nachrichtlich dargestellten 
Anbauverbotszone der Bundesautobahn.

Es ist eine Überschreitungen der Baugrenzen durch Balkone, Vordächer sowie Erker 
und Treppenhäuser mit einer max. Breite von 6 m und einer  Tiefe von max. 1,50 m  
zulässig.

 
4.0 Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

4.1 Nebenanlagen sind zwischen der das Grundstück erschließenden Verkehrsfläche und 
der Baugrenze unzulässig. Ausnahmen bilden Zu- und Ausfahrten zu Tiefgaragen gem. 
textlicher Festsetzung 3.1. sowie Müllsammelstellen, Fahrradabstellplätze und offene 
Stellplätze sowie Zufahrten.

     

Hinweise

Artenschutz
Bauzeitenregelung
Die Fällung von Bäumen / Rodung von Gehölzen sowie der Abriss von Gebäuden 
darf nur außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse und der Brutzeit der 
Brutvögel in der Zeit vom 01.12. bis 28./29.02. eines Jahres erfolgen.

Besatzkontrolle
Fällungen/ Abrissarbeiten außerhalb des o.g. Zeitraumes sind nur nach 
vorhergehender Besatzkontrolle mit negativem Befund möglich. Die Prüfung ist von 
einer fachlich qualifizierten Person vorzunehmen. Bei einem Verdacht bzw. 
Nachweis auf Fledermausbesatz ist die untere Naturschutzbehörde (UNB)
zu beteiligen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Die UNB erhält einen 
entsprechenden Ergebnisbericht.

Brandschutz
Zufahrten für die Feuerwehr und Rettungfahrzeuge sind entsprechend der
Vorschriften der Musterrichtlinie für Flächen für die Feuerwehr vorzusehen.

5.0 

5.1 ggf. zum Entwurf zu ergänzen

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 20 BauGB)

Überwiegend zum Schlafen genutzte Aufenthaltsräume von Wohnungen
sollten möglichst an den lärmabgewandten Nordostfassaden angeordnet
werden.

Die Luftschalldämmung von Außenbauteilen für Aufenthaltsräume ist nach
Gleichung 6 der DIN 4109-1: 2018-01 zu bestimmen und im
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens und des Baufreistellungsverfahrens
nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die maßgeblichen Außenlärmpegel
gemäß DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01 in Nebenzeichnung 2 für 
schutzbedürftige Räume und in Nebenzeichnung 3 für die Räume, die überwiegend
zum Schlafen genutzt werden können, festgesetzt.

Nebenzeichnung 2

Nebenzeichnung 3

Zum Schutz der Nachtruhe für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt
werden können, sind schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der
notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik, geeigneten Weise sichergestellt werden
kann.

Von den Festsetzungen 6.1 bis 6.4 kann abgewichen werden, wenn im Rahmen
eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen
Lärmbelastung geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren,
z.B. durch Grundrissorientierung von Schlafräumen, Schallschutzmaßnahmen
o.ä..
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6.1

6.0 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB)

Hinweis: 
Die genannten DIN-Vorschriften können bei der Gemeindeverwaltung zu
den allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.

Aufenthaltsräume und Außenwohnbereiche von Wohnungen sollten möglichst
nicht in den gekennzeichneten Bereichen [orange bis rote Bereiche in
Nebenzeichnung 1) angeordnet werden. Anderenfalls sind diese durch geeignete
bauliche Maßnahmen zu schützen.

Nebenzeichnung 1
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